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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.08.2012 

Geschäftszahl 

2010/17/0228 

Rechtssatz 

Aus § 5 Abs. 1 und 2, § 9, § 10 Abs. 1 bis 9 und § 12 NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz ergibt sich (vgl. 
insbesondere § 10 Abs. 2 Gemeindewasserleitungsgesetz), dass die Gebühr, die in Niederösterreich für den 
laufenden Wasserbezug zu entrichten ist, wesentlich vom konkreten Wasserverbrauch abhängt. Es ist einerseits 
ein nach § 9 Abs. 2 des Gesetzes zu berechnender (von der Größe des Wasserzählers abhängiger) fixer Betrag, 
der für die Bereithaltung der Wasserversorgungsanlage zu entrichten ist, und ein variabler Betrag, der vom 
Wasserverbrauch abhängig ist, zu bezahlen. 


